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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.05.2023 öffentlich 

 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und 

Verkehr 

29.08.2023 öffentlich 

   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bausewein, 

 

vermehrt wird im Straßenverkehr festgestellt, dass Fußgängerampeln zum Teil so geschaltet sind, 

dass insbesondere für Kinder, gehbehinderte Menschen und ältere Menschen die Grün-Phasen 

nicht lang genug sind, um die Straße komplett zu überqueren. Als Beispiele seien die Ampeln am 

Kaffeetrichter und die Ampel Lutherstraße/Wilhelm-Külz-Straße erwähnt. Ich gestatte mir, Ihnen 

folgende Fragen zu stellen: 

 

1. Wer ist für die Ampelschaltung in der Stadt verantwortlich? 

 

2. Besteht für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Stadtverwaltung auf zu kurze 

Schaltungen von Fußgängerampeln aufmerksam zu machen? 

 

3. Wenn ja: Wo können sich Bürgerinnen und Bürger konkret hinwenden? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

08.05.2023, gez. i.A. xxxx   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion Mehrwertstadt Erfurt, Frau Rötsch 
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